
für Chefärzte dürfen nur unter bestimmten
Voraussetzungen vereinbart werden. Univ.-Prof.
Dr. Winfried Boecken erläutert, warum eine
Befristung auf das 62. Lebensjahr im Regelfall
unwirksam ist. Er gibt einen Ausblick auf das
ab dem 1.1.2006 zu beachtende Europarecht.
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